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Höhere Fachschule Pflege 
Lernbereich Training und Transfer Praxis  

Vereinbarung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OdA Gesundheit und Soziales im Kanton 
Solothurn 
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Vereinbarung für den Lernbereich Training und Transfer Praxis (LTT-P)  

 
Der nachfolgende Auftraggeber schliesst mit der Stiftung OdA Gesundheit und 
Soziales im Kanton Solothurn eine Vereinbarung für den Lernbereich Training und 
Transfer Praxis ab. 
 
 
 

Auftraggeber 
Ausbildungsbetrieb  
 

  

Adresse / PLZ / Ort        

Rechnungsadresse  

 
Entspricht der Adresse des Ausbildungsbetriebes:                                 
☐ andere Adresse:                                                                                                 

                                                                                                                                   

Kontaktperson und Funktion 
Ausbildungsbetrieb                                                                                           

Studiengang 

☐        Regulär/verkürzt     
 
☐        Teilzeit Bildungsgang 70%                                                                                              

Bildungsverantwortliche 
Person  
HF Pflege der OdA Gesundheit 
und Soziales im Kanton 
Solothurn 

Rebecca Siegenthaler rebecca@oda-solothurn.ch 

Verantwortliche Person LTT-P Ramona von Arx ramona@oda-solothurn.ch 

 

 

mailto:info@oda-solothurn.ch
mailto:ramona@oda-solothurn.ch
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Gesetzliche Grundlagen und Reglemente für 
das Mandat 

a. Verordnung des WBF (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 
Bildung und Forschung) über Mindestvorschriften für die Anerkennung von 
Bildungsgängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo 
HF ) vom 11. September 2017, Stand 01. April 2023 
 

b. Rahmenlehrplan  für Bildungsgänge der höheren Fachschulen „Pflege“, 
mit dem geschützten Titel „dipl. Pflegefachfrau HF“, „dipl. Pflegefachmann 
HF“, Stand 24. September 2021 
 

c. Promotionsreglement   der Höheren Fachschule Pflege (HF-Pflege) 
Kanton Solothurn, vom 13.01.2015, Stand 01. September 2023 

 Absicht 
Gemäss Abschnitt 5.3 des Rahmenlehrplans für Bildungsgänge der höheren 
Fachschulen Pflege über den Lernbereich Training und Transfer (LTT), 
übernehmen der Bildungsanbieter und der Praktikumsbetrieb gemeinsam die 
Verantwortung für den LTT. Die OdA Gesundheit und Soziales im Kanton 
Solothurn bietet die mind. 540 Lernstunden LTT an, welche curricular der 
Praxis (LTT-P) zugeordnet sind. 
 

Die Übernahme beinhaltet die Planung, die Durchführung, die Evaluation, die 
Anpassung und die Weiterentwicklung des LTT-P. Die eingesetzten Dozenten 
sind Fachpersonen der Praxis, welche im Auftragsverhältnis unterrichten.  

Inhalt LTT-P 
Die zu behandelnden Themen ergeben sich aus dem Curriculum der Höheren 
Fachschule Pflege Olten, dem Bedarf der Studierenden und den aktuellen 
Bedürfnissen der Praxis. Im Bildungsplan LTT-P HF sind die Inhalte und die 
Strukturierung der LTT-P detailliert aufgeführt.  
 
Die Fachkommission HF Pflege, bestehend aus Ausbildungsverantwortlichen 
HF der einzelnen Arbeitsfelder, ist aktiv an der Weiterentwicklung der LTT-P 
Inhalte beteiligt.  
 

Die Selektion und Priorisierung der Themen des LTT-P obliegt der 
Bildungsverantwortlichen HF der OdA Gesundheit und Soziales im Kanton 

mailto:info@oda-solothurn.ch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/586/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/586/de
https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/213
https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/416.145/versions/4354
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Solothurn. Studierende und Betriebe haben per Vorbereitungsformular die 
Möglichkeit, Themen einzureichen.  

 Dauer und Rhythmisierung der LTT-P Einheiten  

Regulärer Bildungsgang 
Die OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn übernimmt gemäss 
dem Ausbildungsplan der Höheren Fachschule Pflege Olten (Stand 22. 
November 2021) für das erste und zweite Ausbildungsjahr je 200 Lernstunden 
LTT-P. Diese werden in 25 Kurstage eingeteilt.  

 
Im dritten Ausbildungsjahr umfasst der LTT-P 160 Stunden, eingeteilt in 20 
Kurstage. Dies ergibt gesamthaft 70 Kurstage. 
 
 

Die Lernstunden innerhalb dieser Tage verteilen sich auf Präsenzunterricht 
und begleitetes Selbststudium. Die Unterrichtstage und die Rhythmisierung 
werden seitens OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn definiert. 
 
 

Berufsbegleitender Bildungsgang 70% 
Gemäss Ausbildungsplan der Höheren Fachschule Pflege Olten (Stand 4. 
April 2024) übernimmt die OdA Gesundheit und Soziales im Kanton 
Solothurn im ersten Ausbildungsjahr 104 Lernstunden im LTT-P, verteilt auf 
13 Kurstage. 

Im zweiten Ausbildungsjahr umfasst der LTT-P 176 Lernstunden, aufgeteilt in 
22 Kurstage. 

Im dritten und vierten Ausbildungsjahr werden jeweils 120 Lernstunden in je 
15 Kurstage gegliedert. 

Insgesamt ergibt dies 520 Lernstunden, verteilt auf 65 Kurstage über die 
gesamte vierjährige Ausbildungsdauer.  

Zu den restlichen drei Kurstagen werden zwei Tage ergänzt, ergibt analog 
zum regulären Bildungsgang insgesamt 70 Kurstage. Diese fünf Kurstage 
werden als Portfoliozeit innerhalb der betrieblichen Praxiszeit 
folgendermassen verteilt: 

mailto:info@oda-solothurn.ch
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− Ausbildungsjahr 3 Nachmittage à 2.5 Lernstunden 
− Ausbildungsjahr 7 Nachmittage à 2.5 Lernstunden (1. Block 3 Nachmittage, 

2. Block 4 Nachmittage) 
− Ausbildungsjahr 3 Nachmittage à 2.5 Lernstunden 
− Ausbildungsjahr 3 Nachmittage à 2.5 Lernstunden 

Die Umsetzung der Portfoliozeit wird durch die OdA Gesundheit und Soziales im 
Kanton Solothurn im Rahmen eines Controllings überprüft. 

OdAOrg 
Nach erfolgter LTT-P Anmeldung erhalten die bildungsverantwortliche 
Person des Betriebes und die studierende Person per E-Mail die 
Zugangsdaten zu OdAOrg. In diesem Planungstool sind die Informationen zu 
den Kursen ersichtlich.  
 

Zwei Wochen vor der Kursdurchführung werden die Einladungen per E-Mail 
an die BBZ-Mail-Adresse der Studierenden versandt. 
 
Bei Absenzen im LTT-P wird die eingetragene bildungsverantwortliche Person 
durch das System am Folgetag automatisch per E-Mail informiert.  

Kosten 
Die Kurskosten belaufen sich pro Kurstag und Studierende auf CHF 240.00 
und werden semesterweise im Voraus in Rechnung gestellt. 
  

Eine Nichtteilnahme an einem LTT-P-Kurs hat keine Reduktion der Kosten zur 
Folge, unabhängig davon welche Gründe die Absenz hat. 
 

Der Kurs kann nur wiederholt werden, wenn eine Parallelklasse besteht. Die 
Studierenden melden sich aktiv bei der OdA Gesundheit und Soziales im 
Kanton Solothurn. Es werden nicht automatisch Ersatzdaten zugestellt. 
 

Dispensation 
Der Besuch der LTT-P Kurse ist obligatorisch. Dispensationen werden nur in 
wichtigen Ausnahmefällen genehmigt. Das Dispensationsgesuch muss durch 
den Ausbildungsbetrieb schriftlich, mindestens 14 Tage vor Kursbeginn, bei 
der OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn eingereicht werden. 
Bei bewilligten Dispensationen erhalten die Studierenden von der 

mailto:info@oda-solothurn.ch
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bildungsverantwortlichen Person der OdA Gesundheit und Soziales im 
Kanton Solothurn einen Kompensationsauftrag, den sie auf Skillpartout laden 
und der bildungsverantwortlichen Person der OdA Gesundheit und Soziales 
im Kanton Solothurn freischalten. Diese Regelung gilt auch für extern 
durchgeführte LTT-P Kurse. 

 
Bei verpassten Unterrichtsinhalten haben die Studierenden die Möglichkeit, 
diese eigenständig mithilfe der Unterrichtsdokumente nachzuarbeiten und in 
ihren Portfolios auf Skillpartout zu dokumentieren.  
 

Spesen und Versicherung bei externen LTT-P 
Sämtliche Spesen für externe LTT-P Kurse gehen zu Lasten der Studierenden. 
Die Unfallversicherung vor, während und nach dem LTT-P Kurs ist Sache des 
Betriebs. 
 

 Kündigung 
Eine Auftragskündigung infolge Vertragsauflösung mit Studierenden oder 
dauerhaftem Wechsel des LTT-P – Anbieters kann jederzeit gemäss OR Art. 
404 erfolgen. Erfolgt dies jedoch zur Unzeit wird in diesem Falle eine 
Entschädigungspauschale von 150,- CHF geschuldet. 

 
Eine Vereinbarungskündigung infolge Vertragsauflösung mit Studierenden 
oder dauerhaftem Wechsel des LTT-P – Anbieters erfolgt schriftlich.  

 

Tritt eine Kündigung während des Praktikumsblocks ein, werden für das 
betreffende Semester keine Kosten zurückerstattet. 

 

Ein kurzzeitiger Wechsel des LTT-P – Anbieters während des 
Austauschpraktikums im zweiten Ausbildungsjahr gilt als regulär und muss 
nicht gekündigt werden. 
 
 

 

mailto:info@oda-solothurn.ch
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 Unterschriften 
 
Stiftung OdA Gesundheit und Soziales im Kanton Solothurn  
 
 
Ort/Datum:      
 
 
 
   
Nicole Bourtscheidt     Rebecca Siegenthaler 
Geschäftsführerin       Leiterin Fachstelle HF Pflege 
OdA Gesundheit und  
Soziales im Kanton Solothurn     
 
 
 
Ausbildungsbetrieb:  
 
 
Ort/Datum:      
 

 
Rechtsgültige Unterschrift des Ausbildungsbetriebes 
 

Vorname, Name und Funktion (bitte mit Blockschrift) 
Geschäftsleitung / Pflegedienstleitung 
 

Unterschrift 
 

Vorname, Name und Funktion (bitte mit Blockschrift)                        
Ausbildungsverantwortliche Person / Berufsbildende Person 
 

 
Unterschrift 
 

mailto:info@oda-solothurn.ch
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